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Sehr geehrter Herr Braam, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf  Ihre Ausführungen bezgl. der kartellrechtlichen Ermittlungen im Wirtschaftszweig der 

Deutschen Unionshersteller während der Anhörung der CCCLA vom 25.02.2013 sowie auf Ihre Urteilsfindung 

im Disclosure Dokument GDD vom 25.02.2013 Abs, 143/144. 

Ihre Feststellungen und Ausführungen sind in jeder Hinsicht nicht zutreffend! 

Bereits vorangegangen wurden Ihrer Behörde gegensätzliche Beweise vorgetragen! Mit Schriftsatz vom 

27.03.2012 (Anlage: 2012-03-27 4th Statement to the European Union - 17 Seiten) haben wir Sie darüber in 

Kenntnis gesetzt, dass auch nach der Verfahrenseröffnung AD586 wettbewerbseinschränkende Praktiken von 

Unionsherstellern  angewendet. Das Beweismaterial ging Ihnen schriftlich zu. 

Das Deutsche Aktienrecht sollte Ihnen im Hinblick auf die veröffentlichungspflichtigen Geschäftsvorfälle 

bekannt sein. Ofensichtlich haben Sie es versäumt, selbständig Ermittlungen in dieser Richtung zu 

unternehmen. Mit Verweis auf den Geschäftsbericht vom 20.02.2012 der bhs-Tabletop AG (Anlage: 2012-02-

20 eBilanz 2011 bhs Konzern Seite 12) wurde formell veröffentlicht: " Am 3. Februar 2011 wurden im Zuge 

bundesweiter Kontrollen gegen Hersteller von Haushaltsgeschirr und andere Unternehmen wegen des 

Verdachts wettbewerbsschädlicher Absprachen bzw. abgestimmter Verhaltensweisen und sonstigen 

wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens beim Vertrieb von Haushaltsgeschirr auf Antrag des 

Bundeskartellamts auch die Geschäftsräume der BHS tabletop AG in Selb durchsucht...." Eine 

ergebnismindernde Rückstellung wurde in Höhe von 2,2 Mio. Euro gebildet. Ob explizit Rückstellungen 

aufgrund dieser Ermittlungen gebildet wurden, geht aus dem Bericht nicht hervor. 



Mit dem Verweis auf den Geschäftsbericht der Rosenthal AG für das Geschäftsjahr 2011 (Anlage: 2012-04-01 

eBilanz Rosenthal AG 31.12.2011 Seite 14) ist festzustellen, dass 4,1 Mio. Euro sonstige Rückstellungen u.a. 

"...für den möglichen Eintritt einzelner rechtlicher Risiken..." gebildet wurden. Diese Erwartungen rechtlicher 

Risiken haben das Betriebergebnis der Rosenthal AG demnach um 4,1 Millionen Euro gemindert. 

Mit Verweis auf den Geschäftsbericht vom 12.01.2012 der Staatlichen Porzellan-Manufatur Meissen GmbH 

(Anlage: 2012-01-12 eBilanz Meissen AG 31.12.2010 Seite 4) ist festzustellen, dass das Unternehmen 8,2 Mio. 

Euro Rückstellungen im Berichtszeitraum bildete, die nach eigenem Vortrag der Gesellschaft u.a. als 

Risikovorsorge für das laufende Kartellverfahren gebildet wurden. Im Klartext: Das Ermittlungsverfahren des 

Bundeskartellamtes hat das Betriebergebnis der Meissen GmbH negativ beeinflusst! Bei dieser Feststellung 

handelt es sich um ein steuerliches Testat, vor dem sich auch die Kommission nicht weiter verschließen kann! 

Damit ist eindeutig belegt, dass das Kartellverfahren der Bundesrepublik Deutschland einen unmittelbaren 

und direkten Einfluss auf die Betriebsergebnisse bedeutender Unionshersteller genommen haben. Dass diese 

steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge von der Kommission nicht erkannt werden ist nicht 

nur bedauerlich, sondern es weckt ernsthafte Zweifel an einer korrekten Ermittlungsarbeit.

Die von der Kommission am 26.02.2013 festgestellt Behauptung "...das kartellrechtliche Verfahren wirkt sich 

nicht auf die Geschäftslage der Unionshersteller aus..." ist damit haltlos!

Während des Hearing tragen Sie wider besseren Wissens vor, dass keiner der von Ihnen untersuchten 

Unionshersteller ebenfalls in die kartellrechtlichen Ermittlungen einbezogen sei. Mit dem Verweis auf unsere 

Ausführungen vom 01.03.2012 (Beweis: 2012-03-01 Stellungsnahme Holst Porzellan GmbH Open Version 

Seite 228/231, EU-Dossier Nr. t12.002166.3-I-01.03.2012-AD586-adps_00-Holst+Porzellan+GmbH) haben wir 

Sie darüber informiert, dass auch die Rosenthal AG von den kartellrechtlichen Ermittlungen betroffen ist. Nach 

den uns vorliegenden Unterlagen gehörte die Rosenthal AG zum Kreis der von Ihnen untersuchten 

Unionsherstellern! 

Auf Rückfrage erklären Sie während der Anhörung am 26.02.2013, dass Deutschland nicht das bedeutendste 

Herstellerland der Europäischen Porzellanindustrie darstellt und die Ermittlungen des Bundeskartellamtes 

deshalb nur eine unbedeutende und lokale Rolle spielen. Mit dem Hinweis auf die aktuelle PRODCOM Statistik 

vom 09.01.2013 (Anlage: 2013-01-09 Website Snapshot PRODCOM 2011) weisen wir erneut darauf hin, dass 

Deutschland mit 42.928.000 Tonnen Porzellan (23411130) das mit weitem Abstand größte Herstellerland für 
Porzellan innerhalb der Union repräsentiert und knapp 30% der gesamten Unionsmenge herstellt. Bezogen 
auf den Umsatz generierte die Deutsche Porzellanindustrie im Untersuchungszeitraum 42,79% des gesamten 
Unionsumsatzes (23411130).

Ihre Feststellung "Deutschland sei kein bedeutender Unionshersteller" kann damit als nicht zutreffend 

gewertet werden. 

Sehr vertraulich überreichen wir Ihnen anliegend 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Die darin wiedergegebenen 

Sachverhalte sprechen für sich und für vor allem für die reale Existenz wettbewerbsbeschneidenden 

Geschäftspraktiken in der Gegenwart!

Mit diesem Beweisantritt kann sich die Kommission nicht mehr davor verschließen, dass das 

Ermittlungsverfahren des Deutschen Bundeskartellamtes gegen eine Vielzahl Deutscher Hersteller wesentliche 

und direkte Auswirkungen auf die Geschäftslage der Unionshersteller in ihrem Durchschnitt zeigt. Damit muss 

die Kommission ebenfalls die Tatsache akzeptieren, dass ein Preisrückgang der Unionshersteller ebenfalls auf 

den besonderen Druck und die Untersuchungen des Bundeskartellamtes zurückzuführen sind. 

Mit freundlichen Grüßen aus Halle (Westf.)

Holst Porzellan GmbH
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